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Dritte Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über die Bildung von Staatlichen 

Forstwirtschaftsbetrieben.

Vom 11. Januar 1956

Auf Grund des § 10 der Verordnung vom 14. Fe
bruar 1952 über die Bildung von Staatlichen Forstwirt
schaftsbetrieben (GBl. S. 149) wird zur Durchführung 
des § 8 in der Fassung der Verordnung vom 24. No
vember 1955 zur Änderung der Verordnung (GBl. I 
S. 851) im Einvernehmen mit dem Minister der Finan
zen und dem Minister des Innern folgendes bestimmt:

§ 1
(1) Die Betreuung des Genossenschafts- und Privat

waldes sowie des Waldes anderer juristischer Personen 
hat ab 1. Januar 1956 durch diejenigen Räte der Kreise, 
Sachgebiete Forstwirtschaft, zu erfolgen, die nach der 
Liste der für die Betreuung des Waldes verantwort
lichen staatlichen Organe zuständig sind (siehe Anlage).

(2) Die nach Abs. 1 zuständigen Sachgebiete Forstwirt
schaft bei den Räten der Kreise haben die Einstellung 
der erforderlichen Forstfachkräfte zu veranlassen. 
Forstangestellte, die bisher für die Betreuung des Ge- 
ncssenschafts- und Privatwaldes sowie des Waldes an
derer juristischer Personen eingesetzt waren und die 
erforderliche Qualifikation besitzen, können von den 
Räten der Kreise, Sachgebiete Forstwirtschaft, über
nommen werden^

§ 2
(1) Die von den Besitzern des Genossenschafts- und 

Privatwaldes sowie des Waldes anderer juristischer 
Personen zu zahlenden Verwaltungsgebühren für die 
Betreuung ihres Waldes durch die Räte der Kreise, 
Abteilung Land- und Forstwirtschaft, Sachgebiet 
Forstwirtschaft, sind nach Maßgabe des im Sonder

druck zur Verordnung vom 28. Oktober 1955 über die 
staatlichen Verwaltungsgebühren (GBL I S. 787) ver
öffentlichten Gebührentarifs für die Betreuung des 
Genossenschafts- und Privatwaldes sowie des Waldes 
anderer juristischer Personen zu erheben.;

(2) Die Flächengebühren sind jährlich im voraus, die 
Einschlagsgebühren quartalsweise nach erfolgtem Ein
schlag zu zahlen.

(3) Für LPG oder andere juristische Personen, bei 
denen gemäß § 8 Abs. 3 der Verordnung die Be
treuung ihres Waldes durch eigene Forstfachkräfte er
folgt, entfällt die Zahlung der Flächengebühren.

(4) Die Beitrittserklärung von Nichtmitgliedern der 
VdgB (BHG) zu einer Waldgemeinschaft der VdgB 
(BHG) kann jederzeit erfolgen und ist dem Rat des 
Kreises, Sachgebiet Forstwirtschaft, schriftlich mit
zuteilen. Die Gebühren sind in diesen Fällen mit Be
ginn des neuen Quartals nach den Sätzen, die für die 
in den Waldgemeinschaften der VdgB (BHG) organi
sierten Waldbesitzer gelten, zu berechnen.

(5) Die Verwaltungsgebühren sind von den Sach
gebieten Forstwirtschaft bei den Räten der Kreise fest
zusetzen und zu erheben.

Auf das Verfahren für die Festsetzung und Erhe
bung der Verwaltungsgebühren finden im übrigen die 
Vorschriften der Verordnung vom 28. Oktober 1955 
über die staatlichen Verwaltungsgebühren Anwendung.

§ 3
(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wir

kung vom 1. Januar 1956 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten

die Erste Durchführungsbestimmung vom 12. Juli 
1952 (GBl. S. 588) und die Zweite Durchführungs-• 2. DB (GBl. 1953 S. 494)


